
 

 

 

MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LÄNDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ 

 

Ideenwettbewerb Bioökonomie 2025 – 
Nachhaltig gedacht, zukunftsfähig gemacht! 

unter der Schirmherrschaft von 
Minister Peter Hauk MdL 

 

 

Was ist die Zielsetzung des Wettbewerbs? 

Beim Ideenwettbewerb Bioökonomie 2025 werden Akteure gesucht, die herausragende und 
marktfähige bioökonomische Innovationen entwickelt haben. 

Das Land will Vorreiter auf dem Gebiet der Bioökonomie fördern und sucht Innovationen, die im 
Sinne der Landesstrategie Nachhaltige Bioökonomie Baden-Württemberg einen 
nachvollziehbaren Beitrag zu einem oder mehreren der folgenden Ziele leisten: 

 Reduzierung des Einsatzes fossiler Rohstoffe und der Abhängigkeit von Energie- und 
Rohstoffimporten 

 Reduktion der Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg 
 Schonung natürlicher Ressourcen und Erhalt der Biodiversität 
 Etablierung einer nachhaltigen und kreislauforientierten Wirtschaftsform 
 Stärkung des ländlichen Raums durch regionale Wertschöpfung und attraktive 

zukunftsfähige Arbeitsplätze 
 Entwicklung und Verbreitung von bioökonomischen Innovationen 
 Unterstützung von Kommunen bei der Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft 

 
Dabei kann die Entwicklung eines biobasierten Produktes oder Prozesses ebenso im Fokus 
stehen, wie eine Dienstleistung oder ein Geschäftsmodell.  
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Was gibt es zu gewinnen? 

Der Innovationspreis Bioökonomie ist mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro dotiert. Die 
Gewinnerinnen und Gewinner werden im im Rahmen einer öffentlichen Preisverleihung mit Herr 
Minister Hauk MdL ausgezeichnet werden. Die Preisträgerinnen und Preisträger erhalten dort 
zudem die Möglichkeit, die ausgezeichnete Innovation dem Publikum zu präsentieren. Das 
Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) wird über die 
Preisverleihung sowie die Preisträgerinnen und Preisträger auf seinen Portalen berichten. 

Das zugesprochene Preisgeld kann von der Europäischen Kommission als staatliche Beihilfe 
angesehen werden und wird deshalb als so genannte „De-minimis-Beihilfe“ ausgezahlt1. 

Wer kann sich bewerben? 

Juristische Personen, Unternehmen, Institutionen, Kommunen oder Vereine aus Baden-
Württemberg bzw. mit einem Sitz oder einer selbstständigen Niederlassung in Baden-
Württemberg können sich für den Ideenwettbewerb Bioökonomie 2025 bewerben.  

Gesucht werden herausragende marktfähige Beispiele für bioökonomische Innovationen, die 
einen erkennbarem Mehrwert für die Bioökonomie in Baden-Württemberg sowie für die damit 
verbundene Zielsetzung des Wettbewerbs leisten. 

Dabei geht es um marktfähige Lösungen. Die Markteinführung muss jedoch jünger als 4 Jahre 
sein, d.h. die Markteinführung erfolgte nach dem 01.03.2021. Bei Start-Ups (Unternehmen, die 
jünger als 5 Jahre sind,) ist ein Nachweis der Tauglichkeit notwendig. Dies kann ein Proof of 
Concept, ein funktionierender Prototyp und/ oder Laborergebnis sein. 

Wie erfolgt die Auswahl der Gewinner? 

Eine vom MLR bestellte Jury bewertet die eingereichten Bewerbungen und schlägt die 
Preisträgerinnen und Preisträger vor. Die eingereichten Bewerbungsunterlagen werden streng 
vertraulich und gemäß den Datenschutzrichtlinien des MLR behandelt. 

Das MLR wird die Bewerberinnen und Bewerber über das Ergebnis informieren. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen. 

Was sind die Auswahlkriterien? 

Die Auswahlkriterien sind: 

 Beitrag zu einer nachhaltigen, biobasierten kreislauforientierten Wirtschaftsweise und 

den in dieser Ausschreibung genannten Zielen 

 Der wirtschaftliche Erfolg bzw. das wirtschaftliche Wertschöpfungspotential und die 

Verbraucherorientierung; bei Start-Ups: Proof of Concept/ Nachweis der Tauglichkeit (s. 

o.) 

 Beitrag zur Lösung aktueller Herausforderungen aus dem Bereich Bioökonomie 

 Der Innovationsgrad und die Originalität (Fortschritt ggü. dem aktuellen Stand der 

Technik) 

 Leichte Zugänglichkeit/ gute Vermittelbarkeit des Ansatzes ggü. der Öffentlichkeit 

 Nachvollziehbarer Bioökonomiebezug der Innovation 

 Die Qualität der Darlegung, wie Verständlichkeit und quantitative Nachweise 
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 Form: Grammatik, Rechtschreibung, Optik, prägnante Formulierung 

Wie erfolgt die Bewerbung? 

Bitte füllen Sie das digitale-Bewerbungsformular aus. Dieses ist über mlr-

bw.de/ideenwettbewerb-biooekonomie erreichbar. Dort finden Sie auch die Hinweise zum 

Ausfüllen. Die Frist für die Einreichung der vollständigen Unterlagen ist der 08. August 2025. 

Haben Sie weitere Fragen? 

Auskunft über den Ideenwettbewerb Bioökonomie erhalten Sie beim Ministerium für Ernährung, 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz unter biooekonomie@mlr.bwl.de oder besuchen Sie 
die Webseite mlr-bw.de/ideenwettbewerb-biooekonomie. 

Hintergrund 

Die Landesregierung hat 2024 die Fortsetzung der Landesstrategie „Nachhaltige Bioökonomie 
Baden-Württemberg“ bis 2029 beschlossen. Mit der bereits im Jahr 2019 beschlossenen, 
ressortübergreifenden Landesstrategie Nachhaltige Bioökonomie Baden-Württemberg (LSNB) 
wird angestrebt, Baden-Württemberg zu einer Leitregion für biobasiertes, kreislauforientiertes 
Wirtschaften zu entwickeln. 

Die sichere Versorgung einer wachsenden Weltbevölkerung mit gesunden Lebensmitteln, die 
gleichzeitige Erschließung erneuerbarer und recycelbarer Rohstoffquellen zur stofflichen und 
energetischen Nutzung und der notwendige Schutz der Primärressourcen Wasser, Luft und 
Boden sowie der Biodiversität erfordern innovative Ansätze, die die Gesamtprozesse 
betrachten. Angesichts dieser Herausforderungen ist ein ökonomisches Denken und Handeln 
gefordert, welches eine regenerative Ausrichtung fördert und eine zirkuläre Wirtschaft nach 
dem Vorbild der Natur ermöglicht. 

Die wissensbasierte Bioökonomie bietet Lösungsansätze für diese Herausforderungen und kann 
gleichzeitig die internationale Wettbewerbsfähigkeit Baden-Württembergs als 
Wirtschaftsstandort stärken. Um zu erreichen, dass diese Ansätze zukünftig konsequenter 
genutzt und ausgebaut werden, spielen die Vernetzung von Akteuren, Information und Dialog 
sowie Qualifizierung und Weiterbildung eine wichtige Rolle im Rahmen der Handlungsfelder der 
Landesstrategie Nachhaltige Bioökonomie., um die weitere Erschließung erneuerbarer und 
recyclingfähiger Rohstoffe, die Reduktion der Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg, 
die Schonung natürlicher Ressourcen und der Umwelt sowie die Stärkung der Biodiversität 
voranzutreiben. Damit verbunden ist ein Systemwechsel in der Art und Weise, wie Güter 
nachhaltig produziert, genutzt und am Ende ihrer Lebensdauer in den Stoffkreislauf 
zurückgeführt bzw. auch energetisch verwertet werden können. 

Der Begriff Bioökonomie wird in der Landesstrategie Nachhaltige Bioökonomie als eine 
Wirtschaftsweise verstanden, die durch die wissensbasierte Erzeugung und Nutzung 
biologischer Ressourcen, Prozesse und Prinzipien Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in 
allen wirtschaftlichen Sektoren im Rahmen eines zukunftsfähigen Wirtschafts- und 
Gesellschaftssystems bereitstellt. 

Weitere Informationen über die Landesstrategie Nachhaltige Bioökonomie  

 

mailto:biooekonomie@mlr.bwl.de
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/biooekonomie-und-innovation/ideenwettbewerb-biooekonomie/
https://biooekonomie.baden-wuerttemberg.de/,Lde/Startseite/Strategie/Ziele+und+Handlungsfelder.
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1 Das zugesprochene Preisgeld kann von der Europäischen Kommission als staatliche Beihilfe angesehen werden. Es wird deshalb als 
so genannte „De-minimis-Beihilfe“ ausgezahlt. Grundlage hierfür ist die Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 (ABL L 2023/2831 vom 15.12 
2023). Demnach darf der Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfen in einem Zeitraum von drei 
Jahren 300.000 € nicht übersteigen. Hierfür ist vor der Auszahlung des Preisgeldes eine De-minimis-Erklärung abzugeben. Sollte mit 
dem Preisgeld der verfügbare De-minimis-Rahmen überschritten werden, wird ein Preisgeld in der zum Stichtag der Preisverleihung 
maximal zulässigen Höhe verliehen. 


